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Die Preise verteilen sich auf die Hochschulen wie folgt:

–  bis zu zwölf Preise jährlich für Lehrende an Universitäten,
 
–  bis zu sechs Preise jährlich für Lehrende an Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Technischen 
Hochschulen,

 
–  bis zu zwei Preise jährlich für Lehrende an Kunsthochschulen.

 


